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RS OGH 1972/10/4 11Os136/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1972

Norm

StGB §34

Rechtssatz

Eine schwierige Verkehrssituation, in der sich der Angeklagte befunden hatte, kann ihm nicht als mildernd zugute

gehalten werden, soweit die Verkehrslage erst durch sein Fehlverhalten schwierig wurde.
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